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RS OGH 1985/2/21 12Os16/85
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.02.1985

Norm

StPO §281 Abs1 Z9 litb

StPO §285a Z2

Rechtssatz

Mit einem materiellrechtlichen Nichtigkeitsgrund können nur Fehler des Urteils, nie aber Verfahrensmängel releviert

werden. Die einen Verstoß gegen den Grundsatz der Spezialität der Auslieferung geltend machende Rechtsrüge, die

übergeht, daß ein Schuldspruch wegen der Tat, auf die sich die Auslieferungsbewilligung nicht erstreckte, gar nicht

gefällt, das Verfahren vielmehr insoweit gemäß § 57 StPO ausgeschieden wurde, ist somit nicht dem Gesetz gemäß

ausgeführt.
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